
Ein Schlichter soll im Streitfall zwischen Banken und Kunden vermitteln. Das 
funktioniert aber nicht immer ganz unparteiisch.
Quelle: dpa

Düsseldorf. Geht es nach den Sparkassen und Volksbanken, geht bei Streit mit Kunden nichts über eine 

Schlichtung. "Schlichten statt richten", wirbt etwa der Bundesverband der Volksbanken und Raiffeisenbanken 

(BVR), "der Ombudsmann versucht, die Meinungsverschiedenheit schnell, unbürokratisch und für den Kunden 

kostenfrei zu lösen."  Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) lobhudelt in einer Broschüre zu 

seiner Schlichtungsstelle: "Ein Schlichtungsverfahren bringt keine Rechtsnachteile mit sich: Ist ein Kunde mit 

dem Schlichtungsvorschlag des Ombudsmannes nicht einverstanden, kann er nach wie vor die ordentlichen 

Gerichte anrufen."

Kunden bekommen nur selten Recht

Die Theorie klingt also prima, doch die Realität ist eine andere als die der Werbebroschüren. Recht bekommen 

Kunden bei den Schlichtungsstellen selten, Geld noch viel seltener. Verbraucherschützer betrachten die 

Schlichter deshalb mit einigem Argwohn - ausgerechnet die genossenschaftlichen Volksbanken und die 

kommunalen Sparkassen tun sich aus ihrer Sicht besonders unrühmlich hervor. 

"Die Ombudsleute der Sparkassen und der Volksbanken erscheinen uns eingefärbt", sagt Susanne Götz, 

Finanzexpertin bei der Verbraucherzentrale Bayern. "Wir haben den Eindruck, es werde in der Regel im 

Interesse der jeweiligen Bank entschieden, aber nicht im Sinne des Verbrauchers." Ihre Mandanten, so Götz, 

schicke sie da nicht mehr hin. "Zumindest warne ich die Verbraucher vor, dass sie dort damit rechnen müssen, 

dass ihre Beschwerde abgelehnt wird", sagt Götz.

Die Spitzenverbände der Banken sehen das anders. „Unsere Ombudsmänner - beide ehemalige OLG-

Präsidenten - sind unabhängig und an Weisungen nicht gebunden“, betont der DSGV auf Nachfrage. "Wie der 

Ombudsmann über die ihm vorgelegten Fälle entscheidet, liegt selbstredend an den eingereichten 
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Kunden gehen bei Schlichtern leer aus

Laut Werbeprospekt lösen Ombudsleute Streitfälle zwischen Kreditinstituten und Kunden schnell, kostenlos und 

unbürokratisch. Doch Recht bekommt meist die Bank. 
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RATGEBER GELDANLAGE

Machen Sie mehr aus Ihrem Geld

Aktie oder Anleihe? Wie viel Risiko können Sie nehmen und welche Chancen haben Sie? Wann lohnt ein 

Kauf und wann steigen Sie besser wieder aus? – Der Ratgeber Geldanlage macht sie fit für gute und 

schlechte Börsenjahre.
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Sachverhalten", erklärt der BVR zu dem Vorwurf, häufig gegen den Kunden zu entscheiden. Schließlich sei der 

Beschwerdeführer nicht immer im Recht.

Auffällig viele Ungereimtheiten

Doch es gibt es zunehmend Fälle, die nicht ins schöne Selbstbild passen. "Gerade bei der Schlichtungsstelle 

der Volksbanken gibt es auffällig viele Ungereimtheiten", sagt Achim Tiffe, der Direktor des Hamburger Instituts 

für Finanzdienstleistungen. Weil van Gelder bei seinen Entscheidungen auf geltende Rechtsprechung des 

Bundesgerichtshofs (BGH) nicht eingehe, so Tiffe, halte er die Entscheidungen für rechtlich fragwürdig. 

Verbraucher, die auf die Unabhängigkeit des Schlichters vertrauen, könnten so um Teile ihrer Ansprüche 

gebracht werden, findet Tiffe. Die Schlichtungsstelle des BVR dagegen bestreitet das. Die Vermutung, dass 

entgegen der BGH-Rechtsprechung entschieden werde, treffe nicht zu, erklärt der BVR auf Anfrage.

Strittig ist zum Beispiel ein Fall in Rosenheim. Im vergangenen Jahr beschwerte sich eine Kundin der dortigen 

Volksbank bei der Schlichtungsstelle BVR. 1995 hatte sie bei der Bank einen langfristigen Sparvertrag mit 

einem anfänglichen variablen Zins von 3,5 Prozent abgeschlossen. Im Laufe der Zeit senkte die Bank die 

Zinsen der Sparerin immer weiter. Daraufhin beanstandete die Kundin die vorgenommenen Anpassungen der 

Zinsen seitens der Bank und forderte eine erneute Berechnung.

Geldinstitute sind knauserig

Zum Hintergrund: Bei variabel verzinsten Sparkonten ist die Bank oder Sparkasse berechtigt, die gezahlten 

Zinsen innerhalb der Laufzeit anzupassen. Sinken die Zinsen wie in den zurückliegenden Jahren, dann wird 

auch die Verzinsung der langfristigen Sparverträge nach unten angepasst.

Allerdings müssen sich Banken nicht nach dem Marktzins richten. Während die Anpassung nach unten in der 

Regel schnell geht, sind die Geldinstitute bei steigenden Zinsen knauserig und geben die verbesserten 

Konditionen nicht immer ausreichend an ihre Kunden weiter. Bereits im Jahr 2004 hat der BGH derart 

willkürlich Zinsanpassungen seitens der Banken allerdings untersagt, 2010 wurde das Urteil noch einmal 

konkretisiert. Deshalb können Kunden, die den Eindruck haben ihre Bank habe die Zinsen falsch berechnet, 

eine Nachberechnung fordern.

Fragwürdige Entscheidungen

Die Tricks der Berater

Verkaufstalent

Gute Vermittler kennen ihr Geschäft. Aus Schulungen und langjähriger Erfahrung wissen sie, wie sich der Kunde zum 

Abschluss bringen lässt. Die Verbraucherzentrale NRW nennt die wichtigsten Psychotricks der Verkäufer.

Der Ton macht die Musik

Nicht abzuwimmeln

Einlullen

Die Verpackung machtʼs (I)

Die Verpackung machtʼs (II)

Rechentricks

Tempo

Der gute alte Geheimtipp

Gier

Kontaktpflege

Wofür Anleger alles zahlen

Abschlussprovisionen

Bei Abschluss eines Vertrags erhält der Vertreter eine Provision als Vergütung für seine Tätigkeit. Diese Provision wird mit 

der Zahlung des Kunden verrechnet. Diese Form der Vergütung war für den Kunden oftmals nicht ersichtlich.

Bestandsprovision

Folgeprovision

Zuführungsprovision

Honorar

Ausgabeaufschlag

Erfolgsgebühr

Doppelte Gebühr

Spread

Transaktionskosten
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Auch die Kundin der Volksbank in Rosenheim-Chiemsee versprach sich eine Rückzahlung durch die erneute 
Überprüfung der Zinsanpassung durch den unabhängigen Ombudsmann der genossenschaftlichen Banken, 
van Gelder. Der ehemaligen Richter am Bundesgerichtshof sah das allerdings anders und gestand der Kundin 
lediglich eine Zinsnachzahlung in Höhe der anfänglichen 3,5 Prozent für die letzten drei Jahre, von 2009 bis 
2012 zu. Alle weiteren Ansprüche seien verjährt, schreibt van Gelder in seinem Schlichtungsvorschlag, der 
WirtschaftsWoche Online in Kopie vorliegt.

Van Gelder beruft sich bei seinem Urteil also auf eine kurze, dreijährige, Verjährungsfrist bei Zinsen. Es gibt 
allerdings mehrere Urteile, die eine solche Entscheidung van Gelders in Frage stellen. Vor allem aus einem 
BGH-Urteil von 2002 (Az. XI ZR 361/01) interpretieren Juristen, dass Zinsen gleichlaufend mit dem 
Sparguthaben verjähren – also nicht nach drei Jahren, sondern erst nach der Kündigung eines Sparvertrags. 
Gerichte begründen das damit, dass Sparzinsen "grundsätzlich zum Ende eines Kalendervierteljahres 
gutgeschrieben werden und, soweit der Sparer darüber nicht innerhalb der vereinbarten Frist verfügt, der 
Spareinlage zugerechnet" werden (OLG Frankfurt, Az. 2 U 12/04). 

Entsprechend gelte für Zinsen die gleiche Verjährungsfrist wie für Sparguthaben – und die beginnt erst nach 
der Kündigung des Vertrags. Die Schlichtungsstelle des BVR erklärte dazu gegenüber WirtschaftsWoche 
Online, dass genannte BGH-Urteil befasse sich mit der Behandlung von Zinsen bei jahrelang nicht vorgelegten 
Sparbüchern und habe daher mit der hier interessierenden Frage nichts zu tun.

Verbraucherzentrale gewann

Ein weiteres Beispiel für fragwürdige Entscheidungen van Gelders: 2011 entschied der Ombudsmann gegen 
einen Kunden, der seinen Immobilienkredit bei der Volksbank Raiffeisen Oberbayern Südost vorzeitig auflösen 
wollte und daraufhin von dem Institut zu einer Vorfälligkeitsentschädigung über 4228 Euro verdonnert wurde. 

Da dem Kunden die Summe sehr hoch erschien, wendete er sich an die Verbraucherzentrale Hamburg – die 
wiederum stellte fest, dass die Entschädigung um mehr als 4000 Euro zu hoch war. Ombudsmann van Gelder 
sollte Klarheit in die Sache bringen. Der allerdings erklärte die berechnete Summe zum Nachteil des 
Verbrauchers für richtig. Die Verbraucherzentrale Hamburg klagte – und gewann. Die Bank musste dem 
Kunden die einbehaltenen 4228 Euro erstatten. (Az. 2 C 25/11).

Schönrechnerei

Auch die Statistiken der BVR-Beschwerdestelle zeichnen ein ziemlich kundenunfreundliches Bild. Der jüngste 
verfügbare Tätigkeitsbericht umfasst die Schlichtungsverfahren des Jahres 2011. In dem Jahr sind insgesamt 
2652 Beschwerden bei der Schlichtungsstelle eingegangen. Davon wurden immerhin noch rund 1800 dem 
Ombudsmann vorgelegt, in den anderen Fällen wurde die Beschwerde entweder von den Kunden 
zurückgezogen oder im sogenannten Vorprüfungsverfahren entschieden. 

Von den mehr als 1800 vorgelegten Verfahren lehnte van Gelder allerdings mehr als drei Viertel als unzulässig 
ab. Meist wegen Verjährung oder weil zur Klärung der Sachlage eine umfangreiche Beweisaufnahme nötig 
wäre – in solch aufwändigen Fällen lehnt die Schlichtungsstelle ein Verfahren ab. "Wenn ein 
Unzulässigkeitsgrund vorliegt, kann eben nicht in der Sache entschieden werden", teilt die Schlichtungsstelle 
des BVR dazu auf Anfrage mit.

Nur 431 Schlichtungsvorschläge machte Ombudsmann van Gelder, das sind gerade mal 16 Prozent der 
insgesamt 2652 eingereichten Beschwerden. Nur 51 Schlichtungsvorschläge fielen zu Gunsten des Kunden 
aus, in allen anderen Fällen gab van Gelder der Bank recht oder regte einen Vergleich an. Von den 51 
Schlichtersprüchen zu Gunsten der Kunden lehnten die beteiligten Volksbanken schließlich auch noch 13 ab, 
nur 38 Kunden erhielten tatsächlich Geld ihr zurück. Heißt im Endeffekt: Nur 8,8 Prozent der 431 
Schlichtungsvorschläge waren für den Kunden erfolgreich.
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PROVISIONSGEIL UND FRUSTRIERT

Die Wahrheit über Bankberater

Zeitnot

Beim Beratungsgespräch drängen viele Berater zur Eile. 61 Prozent der 

Gespräche dauern weniger als eine Stunde. Das ist knapp bemessen. Bei einer 
seriösen Beratung zur Anlagestrategie müssen Banker unter anderem 
Risikoneigung, Lebens- und Jobsituation, Steuerstrategie oder vorhandenen 
Immobilienbesitz ermitteln um daraus Empfehlungen für die Aufteilung des Depots 
abzuleiten. 

Die Ergebnisse stammen aus einer Umfrage des Privat Finance Instituts der EBS 
Business School unter mehr als tausend Bankberatern dauert jedes vierte 
Gespräch aber weniger als eine Dreiviertelstunde. Lesen Sie, wie frustriert die 
Berater sind und warum Provisionen bei der Beratung nach wie vor entscheidend 
sind. 

Bild: ap

Dagegen verweist der BVR auf die im Vorprüfungsverfahren bereits im Sinne des Kunden entschiedenen 389 
Fälle. Zusammen mit den Fällen, in denen der Ombudsmann Anlass für einen Vergleich sah, würden so laut 
BVR über 50 Prozent der zulässigen und erlassenen Schlichtungen im Sinne des Kunden entschieden. Doch 
selbst solchen Fällen entnimmt der BVR positives. In einigen Fällen hätten die Kunden zwar nicht recht 
bekommen, heißt es im Bericht der Schlichtungsstelle. "Da der Ombudsmann sie aber davon überzeugen 
konnte, dass sie sich in einem Rechtsirrtum befanden, sind auch diese Fälle letztendlich zur Zufriedenheit 
(beider Parteien) geklärt worden", so der BVR.

Zusätzlich verweist der BVR darauf, dass es gerade 2011 besonders viele Unzulässigkeitsentscheidungen 
gegeben habe. "Mehr als 1.300 der insgesamt 2.652 Beschwerden wurden in den letzten Dezembertagen des 
Jahres 2011 von einigen wenigen Anwaltskanzleien eingereicht. Sie betrafen im Wesentlichen 
Anlageberatungsfälle aus den 1990er Jahren, die allesamt nicht in der Sache entschieden werden konnten, 
weil sie verjährt waren und/oder der Sachverhalt streitig war", erklärt der BVR.

Es drohen perfide Fallen

Etwas besser sieht die Statistik bei den Sparkassen aus. Hier gingen 2011 insgesamt 2430 Beschwerden ein. 
Abgewiesen wurden laut Schlichtungsbericht des DSGV nur rund 13 Prozent der Beschwerden, knapp ein 
Viertel wurde von den Beschwerdeführern zurückgezogen oder nicht weiter verfolgt. Immerhin 16 Prozent der 
Schlichtungen gingen vollumfänglich zugunsten der Kunden aus, 28 Prozent zugunsten der Sparkassen. In 19 
Prozent der Fälle schlug der Schlichter einen Vergleich vor. Wie oft das Institut einen Spruch zugunsten des 
Kunden annahm, weist der Sparkassen-Bericht allerdings nicht aus. Der DSGV schätzt, dass 30 Prozent der 
Schlichtersprüche pro Kunde von den Sparkassen abgelehnt werden.

Der DSGV verweist darauf, dass die Sparkassen häufig bereits im Vorprüfungsverfahren auf Beschwerden von 
Kunden eingingen, ohne dass der Ombudsmann überhaupt tätig werden müsse. „Die Fälle, die letztlich dem 
Ombudsmann vorgelegt werden, sind dann entweder die strittigen Fälle, die mangels Beweiserhebung auch 
vom Ombudsmann nicht entschieden werden können, oder oft tatsächlich unbegründete Beschwerden“, heißt 
es beim DSGV. 

Bei den Schlichtungsstellen der Sparkassen bekommen Kunden also öfter Recht als bei den Volksbanken, 
allerdings drohen hilfesuchenden Kunden bei den Sparkassen auch besonders perfide Fallen. Viele Kunden 
gehen davon aus, dass mit einer Beschwerde an die Ombudsstelle die Verjährung ihrer Ansprüche gehemmt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... alle Bilder
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wird. Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband wirbt auf seiner Website als Vorzug des 

Schlichtungsverfahrens auch damit: „Mögliche Ansprüche des Kunden verjähren während des 

Schlichtungsverfahrens nicht.“ Doch Vorsicht: Das gilt nicht für jede Schlichtungsstelle der Sparkassen.

Jede Schlichtungsstelle hat eine eigene Ordnung

Das Sparkassen-Reich ist zersplittert in viele kleine regionale Institute und deren meist landesweite 

Zusammenschlüsse. Der DSGV als Bundesverband hat eine Schlichtungsstelle, die aber nicht für das gesamte 

Bundesgebiet zuständig ist. Sie regelt die Streitigkeiten für die Sparkassen in Bayern, Mecklenburg-

Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt, außerdem in Berlin, Hamburg, Bremen und Bremerhaven. Andere 

Sparkassenverbände wie Baden-Württemberg, Niedersachsen oder Hessen-Thüringen unterhalten dagegen 

eigene Schlichtungsstellen. In Nordrhein-Westfalen gibt es sogar zwei: Beim Rheinischen Sparkassen- und 

Giroverband in Düsseldorf und beim Sparkassenverband Westfalen-Lippe in Münster.

Jede dieser regionalen Schlichtungsstellen hat eine eigene Schlichtungsordnung, die zwar zumeist sehr ähnlich 

ist zu der des Bundesverbands – aber in entscheidenden Details mitunter auch folgenschwer abweicht. So 

heißt es in der Schlichtungsordnung des DSGV klipp und klar: „Für die Dauer des Schlichtungsverfahrens 

(Vorprüfungsverfahren einschließlich der Schlichtung vor dem Ombudsmann) gilt die Verjährung für Ansprüche, 

die Gegenstand des Verfahrens sind, als gehemmt.“ In der Verfahrensordnung des Rheinischen Sparkassen-

und Giroverbands dagegen findet sich diese Formulierung nicht. 

Keine offiziell anerkannte Schlichtungsstelle

Für die Kunden bedeutet das: Sie müssen sich erst einmal schlau machen, ob die jeweilige Schlichtungsstelle 

eine mit Verjährungshemmung ist oder eine ohne. Sonst kann es teuer werden. Wie für ein Ehepaar, das mit 

geschlossenen Immobilienfonds, die es über die Sparkasse Köln-Bonn gekauft hatte, viel Geld verlor. Im April 

dieses Jahres urteilte das Landgericht Köln, dass die Ansprüche des Paares gegen die Sparkasse Köln-Bonn

verjährt sind. Die Beschwerde bei der Ombudsstelle des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbands war nicht 

geeignet, die Verjährung zu hemmen (LG Köln, Az. 21 O 271/12).

Der Grund: Es handelt sich bei der Kundenbeschwerdestelle des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbands 

nicht um eine offiziell anerkannte Schlichtungsstelle. Die Schlichtungsordnung ist zwar vom 

Bundesjustizministerium genehmigt – um als offiziell zu gelten, muss eine Schlichtungsstelle allerdings von der 

Landesjustizverwaltung anerkannt sein. Grundsätzlich kann zwar auch ein Verfahren bei einer nicht-offiziellen 

Schlichtungsstelle die Verjährung hemmen. Dann aber muss der Schlichtungsversuch von beiden Streitparteien 

einvernehmlich gestartet worden sein. Das klingt trivial, ist aber richtig vertrackt.

Wann Banker über Provisionen aufklären müssen

Kick-Backs, was steckt dahinter?

Unter Kick-Backs sind Rückvergütungen zu verstehen, die die vermittelnde Bank von beispielsweise Fondsgesellschaften im 

Falle erfolgreicher Vermittlung erhält. Der Anleger finanziert sie in aller Regel in Form der gezahlten Ausgabeaufschläge.

Was heißt Kick-Back-Rechtsprechung?

Verfassungsbeschwerde erfolglos

Bundesgerichtshof fordert Haftung

Haftung gilt auch für Altfälle

Die wichtigsten Urteile zur Falschberatung

Beratung ohne 

Die Gerichte müssen sich immer wieder mit dem Thema fehlerhafte Anlageberatung beschäftigen. Die Fälle sind immer 

individuell. Eine Auswahl von richtungsweisenden Urteilen für verschiedene Lebenslagen zeigt, welche Chancen Opfer von 

falscher Beratung haben.

Versteckte Kosten

Provisionen offenlegen

Mangelnde Auskunft

Kritische Presseberichte

Begrenzte Einlagensicherung

Schadenersatzansprüche wegen Falschberatung

Haftung einer Direktbank

Vermittler haften

Aufklärungspflicht beachten

Telefonisch beraten
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Wie ein haarspalterischer Exzess

Die Sparkasse Köln-Bonn und ihre Anwälte bestritten erfolgreich, dass der Einigungsversuch einvernehmlich 

war. Das Urteil liest sich wie ein haarspalterischer Exzess, der Sparkassen-Anwälte glücklich machen mag, für 

normale Kunden allerdings kaum mehr verständlich ist. Im Kern geht es um die Frage, ob zuerst ein 

Schlichtungsversuch unternommen werden muss, bevor überhaupt vor Gericht geklagt werden darf. Das 

Zivilprozessrecht sieht diese Schlichtung zum Beispiel bei kleinen Streitwerten zwingend vor. Juristen sprechen 

dann von einer „obligatorischen“ Schlichtung.

Reicht nun ein Kunde eine obligatorische Beschwerde ein, so handelt es sich automatisch um einen 

einvernehmlichen Einigungsversuch. Alleine aus der Tatsache, dass eine Schlichtungsstelle eingerichtet 

worden ist, wird dann automatisch auf die Bereitschaft zu Verhandlungen über eine gütliche Einigung 

geschlossen. Der Clou: In Fällen, in denen die Schlichtung nicht obligatorisch ist, ist sie für das Landgericht 

Köln auch nicht einvernehmlich. 

Wer also eine Beschwerde einreicht, die nicht obligatorisch ist, hat in puncto Verjährung Pech. Die Sparkasse 

Köln-Bonn teilt mit, sie habe ihre rechtlichen Möglichkeiten genutzt. „Die Kundin und ihr Rechtsvertreter hatten 

fast zehn Jahre Zeit und eine Vielzahl von Möglichkeiten, fristgerecht eine staatlich anerkannte 

Beschwerdestelle einzuschalten und damit die Verjährung auszusetzen.“

Immer wieder der selbe Fall

Aktuell läuft in Köln ein ähnliches Verfahren. Wieder klagen Anleger wegen Verlusten bei geschlossenen 

Fonds, in diesem Fall sind es Medienfonds. Wieder argumentiert die Sparkasse Köln-Bonn, die Ansprüche des 

Klägers seien verjährt, die Beschwerde an die Ombudsstelle des Sparkassenverbands habe die Verjährung 

nicht gehemmt. Aus genau denselben Gründen: Die Schlichtungsstelle des Rheinischen Sparkassen- und 

Giroverbands sei nicht offiziell anerkannt, der Schlichtungsversuch nicht einvernehmlich. Und außerdem: In der 

Schlichtungsordnung stehe nichts von Verjährungshemmung (LG Köln, Az. 15 O 341/12).

„In gewisser Weise werden die Kunden hinters Licht geführt“, sagt Rechtsanwalt Martin Seidel, der die Kläger 

gegen die Sparkasse vertritt. Der Anwalt von der Düsseldorfer Anlegerschutzkanzlei Baum, Reiter & Collegen 

fragt: „Wenn die Schlichtungsstelle nicht zum Zweck einer einvernehmlichen Einigung eingerichtet wurde, wozu 

denn bitteschön sonst?“ Die Sparkasse Köln-Bonn will sich zum laufenden Verfahren auf Nachfrage nicht 

äußern.

Grundsätzlich sinnvoll

Grundsätzlich aber, das sehen selbst Verbraucherschützer so, ist die Einrichtung von Schlichtungsstellen 

durchaus sinnvoll. Denn für den Kunden ist das Verfahren kostenlos, ein lohnender Vorteil vor allem bei 

geringen Streitwerten. Gerichtsverfahren sind hier oft von vorherein sinnlos, weil das Kostenrisiko den 

möglichen Nutzen übersteigt.

Auch Deutschlands Privatbanken haben eine Schlichtungsstelle eingerichtet, sie sitzt beim Bundesverband 

Deutscher Banken (BdB) in Berlin. In puncto Kundenfreundlichkeit sind die Privaten den Sparkassen und 

Genossen sogar voraus: Hier ist ein Schlichtungsspruch bis zu einem Betrag von 5000 Euro bindend für die 

Institute, für den Kunden dagegen nicht. "Im Gegensatz zu Sparkassen und Volksbanken haben wir mit den 

Schlichtungsstellen der Privatbanken bisher gute Erfahrungen gemacht", sagt Verbraucherschützerin Götz.

Dennoch gibt es grundsätzliche Bedenken gegenüber dem Verfahren. Kritiker wie Tiffe mahnen, die 

Entscheidungen der Bank-Ombudsleute müssten transparenter und vor allem unabhängiger werden. "Solange 

die Schlichtungsstellen direkt bei den Bank- und Sparkassenverbänden angesiedelt sind, ist ein unabhängiges 

Urteil kaum möglich", sagt Christian Schmid-Burgk von der Verbraucherzentrale Hamburg. 

Auch finanziell seien unabhängige Entscheidungen schwierig. "Man schlägt ja nicht die Hand, die einen nährt", 

sagt Schmid-Burgk. Laut dem Düsseldorfer Anlegeranwalt Julius Reiter fängt das Dilemma schon bei der 

Auswahl der Ombudsleute an. "Ombudsmänner werden von Bankenseite gestellt und sind meist pensionierte 

Richter, die durch bankenfreundliche Rechtsprechung aufgefallen sind", sagt Reiter.

Dass unabhängige Schlichtungsstellen möglich sind, zeigt ein Blick nach Schweden. Dort hat sich das 

Schiedsverfahren im frühen 19. Jahrhundert entwickelt, der Begriff Ombudsmann stammt vom Wort ombud, auf 

BANKER

Wo die Provisionen fließen
Handelsblatt Online liegt eine Liste vor, die zeigt, was Banker verdienen. 
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altnordisch Vollmacht. Im Gegensatz zu ihren deutschen Kollegen sitzen beispielsweise schwedische und 

britische Schlichter nicht bei den jeweiligen Banken, sondern direkt bei der Finanzaufsicht.

Quelle: WirtschaftsWoche Online
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